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Liechtensteins Regierung
will eine Gerichtsinstan z ahschaffen
Rechtsaruuah, k iti,rieren die geplante Justizreforrn - sie befurchten einen internationalen Reputationsschad,enfUr d,as Fürstentum

cürurHrn MEtER, vADUZ

Die Regierung hat dem Parlament eine
Vorlage für eine Justizreform vorgelegt,
die bei betroffenen Kreisen hohe Er-
regung auslöste. Die Reform zielt dar-
auf ab. die Unabhängigkeit der Justiz
zu stärken, die Professionalisierung der
Gerichte voranzutreiben und die Quali-
tät der Rechtsprechung zu verbessern.
Diese Massnahme wird mit dem drohen-
den Fachkräftemangel im Justizbereich
sowie den Forderungen der Gesellschaft
nach qualitativ hochwertiger Rechtspre-
chung begründet.

Das Justizministerium hält trotz Wi-
derstand an der geplanten Justizreform
fest. Die Liechtensteinische Rechts-
anwaltskammer äusserte breite Ableh-
nung gegenüber der Reform und kriti-
sierte in einer Stellungnahme das Vor-
gehen der Regierung. l,aut der Kam-
mer bestehe <keinerlei Notwendigkeit
für einen so grundlegenden und experi-
mentellen Eingriff in das liechtensteini-
sche Justizwesen>.

Im Zentrum der Kritik steht der Vor-
schlag der Regierung, auf eine der drei
Gerichtsinstanzen tü verzichten. Kon-
kret soll das Obergericht in den Obers-
ten Gerichtshof integriert werden. Die-
ser soll zukünftig als Dreiersenat mit
z-wei vollamtlichen Richtern fungieren.
Diese Massnahme zielt darauf ab. das

bisherige System, bestehend aus Land-
gericht, Obergericht und Oberstem Ge-
richtshol zu vereinfachen und zu straffen.

Auf gleicher Stufe wie Malta

Die liechtensteinische Regierung be-
rufJ ,sich auf einen Bericht der Staa-
tengruppe des Europarats gegen Kor-
ruption (Greco). der eine verstärkte
Ersetzung von Laienrichtern durch
professionelle Richter empfiehlt.
Die Rechtsanwaltskammer hingegen
widerspricht dieser Ansicht und be-
tont. dass Greco keine umfassende Re-
form fordert und kein Qualitäts- oder
Effizienzproblem besteht, das eine sol-
che Anderung rechtfertigen würde.
Laut der Rechtsanwaltskammer zeich-
net sich die Rechtsprechung in Liech-
tenstein durch eine hohe Qualität und
kurze Verfahrensdauer aufgrund der
drei Gerichtsinstanzen im Vergleich zu
anderen Ländern aus.

ln einem Rechtsvergleich stellten
Rechtsanwälte fest. dass bis auf Malta
alle europäischen Länder über drei
Instanzenzüge in Zivil- und Strafsachen
verfügen. Damit könne von einem euro-
päischen Standard gesprochen wer-
den. Eine Reduzierung auf zwei Ge-
richtsinstanzen würde dazu führen, dass
Liechtenstein zusammen mit Malta das
Schlusslicht in Bezug auf diesen europäi-

schen Standard bilden würde. Weshalb
gerade im Justizwesen neuerdings Malta
als Referenzgrösse für Liechtenstein gel-
ten soll, sei nicht nachvollziehbar.

Die Standesvertretung der Rechts-
anwälte warnt davor, dass die Beschrän-
kung auf nur zwei Gerichtsinstanzen zu
einem gravierenden ReputationsVer-
lust für Liechtenstein im Ausland füh-
ren könnte. Zudem sei auch Greco der
Auffassung, eine Verkürzung des Instan-
zenzuges müsse <<mit äusserster Vorsicht
betrachtet> werden.

Die Regierung argumentiert, dass die
Professionalisierung der Gerichte am
effektivsten durch eine Verkürzung des
Instanzenzugs erreicht wird. Durch die
Integration des bisherigen Obergerichts
in den Obersten Gerichtshof könnten
Entscheidungen des Iandgerichts nur
noch an eine.Rechtsmittelinstanz wei-
tergezogen werden.

Die Regierung ist davoir über-
zeugt, dass die Straffung des Rechts-
mittelzugs nicht nur zu einer schlan-
keren Struktur führt, sondern auch zu
einem schnelleren Abschluss der Ver-
fahren. Die meisten Vernehmlassungs-
teilnehmer sehen jedoch keinen Hand-
lungsbedarf für..die geplante Struktur-
änderung. Falls Anderungen vorgenom-
men werden sollen, plädieren sie dafür,
am Ausbau und an der Qualitätssteige-
rung des Justizsystems zu arbeiten, bei-

spielsweise durch die Digitalisierung.
Ein Rechtsanwalt betont, dass Effi-
zienzgewinne erst erzielt werden kön-
nen, wenn der Austausch und die Ein-
reiöhung von Dokumenten digitalisiert
werden und nicht mehr ausschliesslich
auf Papier basieren.

Die geplanten Anderungen im Jus-
tizwesen der Regierung betreffen nicht
nur die Gerichtsinstanzen, sondern er-
strecken sich auch auf das Verwaltungs-
gericht. Diese Rekursinstanz gegen
Entscheidungen oder Verfügungen der
Regierung soll in den Obersten Ge-
richtshof integriert werden. Während
die Regierung die Professionalisierung
als Hauptziel dieser Neuordnung an-
sieht, sehen Rechtsanwaltskanzleien
in der Vernehmlassung keine Notwen-
digkeit dafür. Bedenken werden geäus-
sert, dass eine Auflösung des Verwal-
tungsgerichtshofes zu einem Abbau des
Rechtsstaates führen könnte.

Kompromiss zeichnet sich ab

Die von der Regierung als Hauptargu-
ment für die geplante Justizreform ge-
nannte Professionalisierung betrifft
auch den, Staatsgerichtshof, das Verfas-
sungsgericht des Fürstentums Liech-
tenstein. Massgebend dafür war offen-
bar die Kritik von Greco, an den liech-
tensteinischen Gerichten seien zu we-
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nig vollamtliche Richter tätig. Obwohl
die Regierung selbst darauf hinweist, die
Greco-Empfehlungen für professionelle
Richterinnen und Richter hätten keinen
bindenden Charakter, sollen in Zukunft
beim Staatsgerichtshof der Präsident
und der stellvertretende Präsident als
vollamtliche Richter tätig sein.

Die Regierung ist jedoch der An-
sicht, dass eine vollständige Profes-
sionalisierung aufgrund des geringen
Arbeitsaufkommens nicht sinnvoll ist.
DiesesVorgehen ähnelt der Situation in
Osterreich, wo auch beim Verfassungs-
gerichtshof keine vollständige Profes-
si onalisierun g stattfindet.

Das Parlament beschäftigte sich erst-
mals vor der Sommerpause mit der um-
strittenen Vorlage. Dabei sorgte vor
allem die Aufhebung des Obergerichts
ftir Gesprächsstoff. Die meisten Parla-
mentarier konnten sich mit der Reduk-
tion auf zwei Instanzen nicht anfreun-
den. Wenn die Regierung die Reform
durchziehen möchte, wird wohl kein
Weg an einem Kompromiss vorbei-
gehen. In diese Richtung äusserte sich
auch Erbprinz Alois von Liechtenstein,
der das Reformvorhaben grundsätzlich
unterstützt. In einem Interview mit dem
<Liechtensteiner Vaterland> sagte der.
Erbprinz, an der Instanzenfrage sollte
man die geplanten Anderungen im Jus-
tizbereich nicht scheitern lassen.


